
 
A n t r a g : 

 
I. Der § 3 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages 

der MBA Neumünster GmbH wird wie 
folgt neu gefasst: 

 
§ 3 

Stammkapital 
1. Das Stammkapital beträgt 2.500.000,00 € 

(in Worten: Zweimillionenfünfhundert-
tausend Euro) 
 

2. Das Gesellschaftskapital wird gehalten 
a) von der SWN Entsorgung GmbH mit  
    einer Stammeinlage von  
    1.842.450,00 Euro, 
b) von der RWE Umwelt Nord GmbH  
    & Co. KG mit einer Stammeinalge von 
    330.450,00 Euro 
c) von der Karl Nehlsen GmbH u. Co. KG 
    mit einer Stammeinlage von  
    163.550,00 Euro, 
d) von der Karl Nehlsen GmbH u. Co. KG
    mit einer Stammeinlage von  
    163.550,00 Euro. 
 

3. Das Stammkapital ist in bar in voller 
Höhe von jedem Gesellschafter 
entsprechend seiner Stammeinlage sofort 
an die Gesellschaft zu zahlen. 
 
 
 
Die übrigen Bestimmungen des 
Gesellschaftsvertrages bleiben unberührt. 
 
 
 

II. Die Verwaltung wird beauftragt, die 
erforderlichen Schritte zur Änderung des 
Gesellschaftsvertrages einschließlich der 
kommunalrechtlichen Anzeige 
durchzuführen. 

 
 


